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Satzung 

über die Erhebung der Elternbeiträge für den Bereich der Kindertagesbetreuung 

(Kindertageseinrichtungen, Offene Ganztagsschule im Primarbereich und Kindertagespflege) 

der Stadt Moers (EBS) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 30.04.2024 

Der Rat der Stadt Moers hat am 20.03.2024 aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein -

Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch 

Art.1 des Gesetzes vom 13.April 2022 (GV. NRW. S.490), der §§ 22 bis 24 und 90 Abs. 1 Sozialgesetzbuch VIII - Kinder 

und Jugendhilfe – in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.09.2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 21.12.2022 (BGBL I S. 2824) und des § 51 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbil-

dungsgesetz – KiBiz) - Sechstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - vom 3. Dezember 2019, 

(GV NRW , S. 894, 2020 ), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV NRW S. 509) sowie Rund-

erlass des Ministeriums für Schule und Bildung vom 23.12.2010 (ABl. NRW. 01/11 S. 38, berichtigt 02/11 S. 85), zuletzt 

geändert am 07.12.2022 (ABl. NRW. 12/22), folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 

Betreuungsangebote für Kinder 

(1) Die Stadt Moers und die freien Träger richten zur Betreuung von Kindern ab Vollendung des ersten Lebensjahres 

bis zum Beginn der Schulpflicht Kindertageseinrichtungen ein. 

(2) Die Stadt Moers richtet zur Betreuung von Schulkindern “Offene Ganztagsschulen im Primarbereich“ ein. 

(3) Die Stadt Moers schafft ein Angebot zur Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen 

(§ 21 f. KiBiz). 

§ 2 

Träger der Kindertageseinrichtungen 

(1) Träger der Kindertageseinrichtungen sind die in § 25 KiBiz genannten Organisationen. 

(2) Die Aufnahmebedingungen werden durch die jeweiligen Träger der Einrichtungen geregelt. 

§ 3 

Offene Ganztagsschule im Primarbereich 

(1) Die Offene Ganztagsschule im Primarbereich bietet zusätzlich zum planmäßigen Unterricht an den Unterrichtsta-

gen, an unterrichtsfreien Tagen (außer an Samstagen, Sonn- und Feiertagen) und bei Bedarf in den Ferien Angebote 

außerhalb der Unterrichtszeit (außerunterrichtliche Angebote) an. Der Zeitrahmen erstreckt sich unter Einschluss 

der allgemeinen Unterrichtszeit in der Regel an allen Unterrichtstagen von spätestens 8 Uhr bis 16 Uhr, bei Bedarf 

auch länger, mindestens aber bis 15 Uhr. 

(2) An den außerunterrichtlichen Angeboten der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich können nur Schulkinder 

der Schulen teilnehmen, an denen dieses Angebot besteht. 

(3) Die Aufnahme der Kinder erfolgt ausschließlich im Rahmen der bestehenden Kapazitäten. Ein Anspruch auf Auf-

nahme darüber hinaus besteht nicht. Über die Aufnahme entscheidet die Schulleitung. 

(4) Die Teilnahme am Offenen Ganztag verpflichtet zugleich zur Teilnahme an der Mittagsverpflegung. 

(5) Diese Regelung gilt für alle Grundschulen. 
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(6) Die außerunterrichtlichen Angebote der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich gelten als schulische Veranstal-

tungen. 

§ 4 

Kindertagespflege 

(1) Gemäß § 23 SGB VIII und § 21 ff. KiBiz umfasst die Förderung in Kindertagespflege die Vermittlung des Kindes zu 

einer geeigneten Tagespflegeperson, soweit diese nicht von der erziehungsberechtigten Person nachgewiesen wird, 

deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung sowie die Gewährung einer laufenden Geldleis-

tung an die Tagespflegeperson. 

(2) Näheres regeln die Richtlinien der Stadt Moers zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege in der jeweils 

geltenden Fassung. 

§ 5 

Rechte und Pflichten 

(1) Rechte und Pflichten nach dieser Satzung berechtigen oder verpflichten die Eltern des Kindes als Erziehungsbe-

rechtigte oder diesen rechtlich gleichgestellten Personen, mit denen das Kind in häuslicher Gemeinschaft zusam-

menlebt. 

(2) Lebt das Kind mit nur einem Elternteil zusammen, so tritt dieser im Rahmen dieser Satzung an die Stelle der Eltern. 

(3) Wird bei Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII den Pflegeeltern ein Kinderfreibetrag nach § 32 Einkommensteuergesetz 

gewährt oder Kindergeld gezahlt, treten diese Personen an die Stelle der Eltern. 

(4) Sind die Eltern des Kindes nicht erziehungsberechtigt, tritt die erziehungsberechtigte Person an die Stelle der El-

tern. 

§ 6 

Anmeldung, Abmeldung, Ausschluss 

(1) Die An- oder Abmeldung des Kindes zur Teilnahme an den Betreuungsangeboten hat von den Eltern schriftlich zu 

erfolgen. 

Die An- oder Abmeldung ist zu richten: 

a) für die Kindertageseinrichtung: an die jeweilige Einrichtung oder den Träger der jeweiligen Einrichtung 

b) für die Offene Ganztagsschule: an die Schulleitung der jeweiligen Schule 

c) für die Tagespflege: an die jeweilige Fachkraft für Kindertagespflege der Stadt Moers. 

(2) Kindertageseinrichtung 

Die Anmeldung, Abmeldung und der Ausschluss vom Besuch der Tageseinrichtung wird durch die jeweiligen Träger 

der Einrichtungen geregelt. Näheres wird durch den mit der jeweiligen Einrichtung oder den Trägern der jeweiligen 

Einrichtung abzuschließenden Betreuungsvertrag und die Richtlinien für den Besuch der städtischen Kindertages-

einrichtungen bestimmt. 

Der Beitragszeitraum richtet sich nach § 7 dieser Satzung. 

Für die letzten 3 Monate vor dem Ende des Kindergartenjahres ist eine Kündigung grundsätzlich nicht möglich. 
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(3) Offene Ganztagsschule (OGS) 

Die Anmeldung, Abmeldung und der Ausschluss vom Besuch der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich wird 

durch die Richtlinien für die Offene Ganztagsschule geregelt. 

Der Beitragszeitraum richtet sich nach § 7 dieser Satzung. 

(4) Kindertagespflege 

Die Vermittlung, Abmeldung und das Verfahren regeln die Richtlinien der Stadt Moers zur Förderung von Kindern 

in Tagespflege. 

§ 7 

Beitragspflicht 

(1) Die Eltern oder die ihnen nach dieser Satzung gleichgestellten Personen haben für den Besuch der Kindertagesein-

richtung, für die Teilnahme des Kindes an den außerunterrichtlichen Angeboten der Offenen Ganztagsschule im 

Primarbereich und die Inanspruchnahme von Kindertagespflege entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfä-

higkeit einen monatlichen öffentlich-rechtlichen Elternbeitrag zu den Jahresbetriebskosten zu entrichten. 

(2) Der Elternbeitrag wird von der Stadt Moers erhoben und mit schriftlichem Beitragsbescheid geltend gemacht. 

(3) Kindertageseinrichtung 

Die Beitragspflicht für die Kindertageseinrichtung richtet sich nach § 90 Abs. 1 SGB VIII in Verbindung mit § 51 

KiBiz. Sie beginnt mit dem 1. des Monats, in dem der Betreuungsplatz dem Kind zur Verfügung steht. Beitragspflicht 

und Beitragshöhe werden durch die Schließungszeiten der Kindertageseinrichtung nicht berührt. Sie bestehen un-

abhängig von der tatsächlichen Nutzung und grundsätzlich solange der Platz vorgehalten wird. 

Die Beiträge werden als volle Monatsbeiträge erhoben. 

Beitragszeitraum ist das gesetzliche Kindergartenjahr; dieses entspricht dem gesetzlichen Schuljahr. 

(4) Offene Ganztagsschule 

Die Beitragspflicht für die Teilnahme am Besuch der Offenen Ganztagsschule richtet sich nach § 51 Abs. 5 KiBiz. 

Sie beginnt mit dem 1. des Monats, in dem der Betreuungsplatz dem Kind zur Verfügung steht. Beitragspflicht und 

Beitragshöhe werden durch die Schließungszeiten des Offenen Ganztagsangebotes nicht berührt. Sie bestehen un-

abhängig von der tatsächlichen Nutzung und grundsätzlich solange der Platz vorgehalten wird. 

Die Beiträge werden als volle Monatsbeiträge erhoben. 

Beitragszeitraum ist das gesetzliche Schuljahr. 

(5) Kindertagespflege 

Die Beitragspflicht für die Kindertagespflege richtet sich nach § 90 Abs. 1 SGB VIII in Verbindung mit § 51 KiBiz. 

Von der Stadt Moers wird ein öffentlich-rechtlicher Beitrag erhoben. 

Die Beiträge werden als volle Monatsbeiträge erhoben. 

(6) Allgemeine Regelungen 

Wird ein Kind im laufenden Kindergartenjahr/Schuljahr aufgenommen oder verlässt es im laufenden Kindergarten-

jahr/Schuljahr die Einrichtung, ist der Elternbeitrag ab Beginn des Aufnahmemonats bzw. bis zum Ende des Abmel-

demonats (Ende der Kündigungsfrist) zu zahlen. 

Beitragspflichtig zu den Kosten der Kindertageseinrichtung, der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich und der 

Kindertagespflege sind die Eltern des Kindes oder die ihnen nach dieser Satzung gleichgestellten Personen als 

Gesamtschuldner. 
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§ 8 

Elternbeitrag 

(1) Die Höhe des Elternbeitrages richtet sich nach dem Einkommen der Beitragspflichtigen und der in Anspruch ge-

nommenen Betreuungsform gemäß der Anlagen 1 und 2 zu dieser Satzung. Die Anlagen 1 und 2 sind Bestandteil 

der Satzung. 

Der Beitrag entsprechend der Beitragstabelle für „Kinder im Alter von 3 Jahren und älter“ ist ab dem Monat, in dem 

das Kind drei Jahre alt wird, zu entrichten. 

Eine Mittagsverpflegung wird mit dem Elternbeitrag für die Kindertageseinrichtung und die Offene Ganztagsschule 

nicht abgegolten (s. auch §§ 10 und 11 der Satzung). 

(2) Zur Erhebung des Elternbeitrages sind der Stadt Moers Name und Vorname des Kindes, Namen, Vornamen und 

Anschriften der Eltern oder der ihnen nach dieser Satzung gleichgestellten Personen, Geburtsdaten, Geschlecht, 

Staatsangehörigkeit, bei Kindertageseinrichtungen die Betreuungszeiten, Familiensprache sowie die Aufnahme-

und Abmeldedaten der Kinder mitzuteilen. Der Träger hat die Eltern auf diese Mitteilungspflichten hinzuweisen. 

(3) Bei der Aufnahme und danach auf Verlangen haben die Erziehungsberechtigten der Stadt Moers schriftlich anzu-

geben und nachzuweisen, welche Einkommensgruppe gemäß den Anlagen nach Absatz 1 ihrem Elternbeitrag zu-

grunde zu legen ist. 

(4) Änderungen der Einkommensverhältnisse, der persönlichen Verhältnisse oder der Betreuungszeiten, die zur Zu-

grundelegung einer anderen Einkommensgruppe und damit zu einem anderen Elternbeitrag führen können, sind 

der Stadt Moers unverzüglich mitzuteilen. 

(5) Ohne Angaben zur Einkommenshöhe und ohne Vorlage der geforderten Einkommensnachweise ist der höchste 

Elternbeitrag zu zahlen. 

(6) Unabhängig von den genannten Auskunfts- und Anzeigepflichten ist die Stadt Moers berechtigt, die persönlichen 

und wirtschaftlichen Verhältnisse der Beitragspflichtigen jährlich zu überprüfen. 

(7) Einkommen im Sinne dieser Satzung ist die Summe der positiven Einkünfte der Eltern im Sinne des § 2 Abs. 1 und 

2 des Einkommensteuergesetzes. Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten des 

zusammen veranlagten Ehegatten ist nicht zulässig. Dem Einkommen sind steuerfreie Einkünfte, Unterhaltsleistun-

gen, die zur Deckung des Lebensunterhaltes bestimmten öffentlichen Leistungen für die Eltern und das Kind, für 

das der Elternbeitrag gezahlt wird, hinzuzurechnen. 

Vom Basiselterngeld bleibt der Sockelbetrag von 300 Euro monatlich unberücksichtigt, beim Bezug des sogenann-

ten Elterngeldes Plus und beim Partnerschaftsbonus ist ein Betrag in Höhe von mtl. 150 Euro anrechnungsfrei. Ein 

gewährter Geschwisterbonus ist in voller Höhe als Einkommen zu berücksichtigen. 

Das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz und entsprechender Vorschriften ist nicht hinzuzurechnen. 

Bezieht ein Elternteil Einkünfte aus einem Beschäftigungsverhältnis oder auf Grund der Ausübung eines Mandats 

und steht ihm auf Grund dessen für den Fall des Ausscheidens eine lebenslängliche Versorgung oder an deren Stelle 

eine Abfindung zu oder ist er in der gesetzlichen Rentenversicherung nachzuversichern, dann ist dem nach diesem 

Absatz ermittelten Einkommen ein Betrag von 10 v. H. der Einkünfte aus diesem Beschäftigungsverhältnis oder auf 

Grund der Ausübung eines Mandats hinzuzurechnen. 

Für das dritte und jedes weitere im Haushalt des Beitragspflichtigen lebende Kind sind die nach § 32 Abs. 6 Ein-

kommensteuergesetz (EStG) zu gewährenden Freibeträge von dem nach diesem Absatz ermittelten Einkommen 

abzuziehen. 

Bei Geburt eines weiteren Kindes wird der Freibetrag ab dem Geburtsmonat berücksichtigt. 

Vom Einkommen werden die durch Einkommensteuerbescheid nachgewiesenen Werbungskosten abgezogen. Ohne 

Nachweis wird der steuerliche Werbungskostenpauschalbetrag vom Einkommen aus nichtselbständiger Tätigkeit 

abgezogen. Sonderausgaben werden, mit Ausnahme der nach § 2 Abs. 5a EStG steuerlich anerkannten Kinderbe-

treuungskosten, nicht in Abzug gebracht. 
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(8) Bei der erstmaligen Einkommensermittlung bzw. bei einer Aktualisierung des Einkommens ist das prognostizierte 

voraussichtlich auf Dauer erzielte Einkommen für das gesamte laufende Kalenderjahr maßgebend. Alternativ ist 

zunächst das Einkommen des Kalendervorjahres zugrunde zu legen. 

Bei einer nachträglichen Einkommensüberprüfung werden die tatsächlichen Jahreseinkünfte im Jahr der Beitrags-

pflicht zugrunde gelegt. Nach Feststellung einer geänderten Beitragshöhe kann der neu festgesetzte Beitrag für 

einen rückwirkenden Zeitraum von bis zu vier Kalenderjahren geltend gemacht werden. Die Frist beginnt nach § 

170 Abs. 1 Abgabenordnung (AO) mit Ablauf des Kalenderjahres, in der die Abgabe entstanden ist. 

Der Elternbeitrag ist im Falle einer Trennung der Eltern ab dem darauffolgenden Kalendermonat neu festzusetzen. 

(9) Im Falle des § 5 Abs. 3 (Pflegekinder) ist ein Elternbeitrag zu zahlen, der sich nach der Beitragsstufe 1 richtet. 

(10) Der Elternbeitrag ist, soweit der Bescheid nichts anderes bestimmt, zum 1. jeden Monats im Voraus fällig. 

§ 9 

Befreiungen und Ermäßigungen 

(1) Die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege durch Kinder, die bis 

zum 30. September das vierte Lebensjahr vollendet haben werden, ist ab Beginn des im selben Kalenderjahr be-

ginnenden Kindergartenjahres bis zur Einschulung beitragsfrei. 

Dieses gilt auch im Falle einer Zurückstellung der regulären Einschulung. 

(2) Besuchen mehr als ein haushaltsangehöriges Kind einer Familie / pro Beitragspflichtigen gleichzeitig ein Angebot 

einer Kindertageseinrichtung auf dem Gebiet der Stadt Moers oder nehmen Kindertagespflege in Anspruch, so ent-

fallen die Elternbeiträge für das zweite und jedes weitere Kind. 

Ergeben sich für die Kinder unterschiedliche hohe Beiträge, ist für das Kind mit dem höchsten Beitrag der Eltern-

beitrag zu zahlen. 

Ist ein Kind nach Absatz 1 befreit, sind Geschwisterkinder in einer Kindertageseinrichtung oder Tagespflege bei-

tragsfrei. 

(2a) Besuchen mehr als ein Kind im Haushalt einer Familie gleichzeitig 

ein Angebot der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich auf dem Gebiet der Stadt Moers, eine Kindertagesein-

richtung auf dem Gebiet der Stadt Moers oder nehmen Kindertagespflege in Anspruch, 

so ist für das Kind mit dem höchsten Beitrag der volle Beitrag und für ein Kind in der Offenen Ganztagsschule 50% 

des maßgeblichen Beitrags gemäß Anlage 1 der Satzung (Elternbeiträge OGS) zu zahlen. 

Für jedes weitere haushaltsangehörige Kind entfällt der Elternbeitrag. 

Befindet sich ein Geschwisterkind des Kindes, welches die Offene Ganztagsschule besucht, in einer Kindertages-

einrichtung oder der Tagespflege in einem der beitragsfreien Jahre nach Absatz 1, ist für ein erstes Kind in der 

Offenen Ganztagsschule 50% des Elternbeitrags zu entrichten. Weitere Geschwisterkinder sind beitragsfrei. 

(3) Auf Antrag kann ein Elternbeitrag ganz oder teilweise erlassen oder vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe über-

nommen werden, wenn die Belastung den Eltern nach § 90 Abs. 3 und 4 SGB VIII nicht zuzumuten ist. 

§ 90 Abs. 4 SGB VIII ist auf den Elternbeitrag für den Besuch der Offenen Ganztagsschule analog anzuwenden (Zf. 

8.3 Runderlass des Ministeriums für Schule und Bildung vom 23.12.2010 (ABl. NRW. 01/11 S. 38, berichtigt 02/11 

S. 85), zuletzt geändert am 07.12.2022 (ABl. NRW. 12/22)). 

§ 10 

Essensgeld 

(1) In den Kindertageseinrichtungen und in den Offenen Ganztagsschulen im Primarbereich besteht für die Kinder die 

Möglichkeit an der Mittagsmahlzeit teilzunehmen. Dazu ist zwischen dem jeweiligen Träger und den Eltern eine 

privatrechtliche Vereinbarung abzuschließen. Der Träger kann von den Eltern ein Entgelt (Essensgeld) für das Mit-

tagessen verlangen (§ 51 Abs. 3 KiBiz und Runderlass MSW NRW). 
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(2) Die Stadt Moers erhebt das Essensgeld 

 für die Städtischen Kindertageseinrichtungen ab dem 01.08.2022 in Höhe von monatlich 59,40 Euro, 

 für die städtischen Offenen Ganztagsschulen im Primarbereich monatlich in Höhe von 59,40 Euro 

(3) Das Essensgeld der weiteren Einrichtungen/ Maßnahmeträger wird vom jeweiligen Träger der Einrichtung selbst 

festgesetzt und erhoben. 

§ 11 

Essensgeldermäßigung/-erlass 

(1) Haben die Eltern oder Ihnen gleichgestellte Personen bzw. das am Mittagessen teilnehmende Kind Anspruch auf 

Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), 

dem Wohngeldgesetz (WoGG) oder § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) 

und damit auch Anspruch nach den bestehenden Rechtsvorschriften für Bildung und Teilhabe (BuT), übernimmt 

die gemeinsame Anlaufstelle BuT des Kreises Wesel und des Jobcenters Kreis Wesel die Aufwendungen für das 

Essensgeld. 

Ein entsprechender Antrag ist beim Jobcenter des Kreises Wesel zu stellen. 

Besteht Anspruch auf Leistungen der Bildung und Teilhabe aufgrund des Bezuges von Leistungen nach dem Asyl-

bewerberleistungsgesetz, ist die Übernahme des Essensgeldes für eine städtische Einrichtung bei der beitragser-

hebenden Stelle, bei einer nichtstädtischen Einrichtung bei der die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-

gesetz gewährenden Stelle zu beantragen. 

Die Befreiung von der Essensgeldzahlung der Eltern an die Stadt Moers kann erst nach Vorlage des Nachweises 

der Bewilligung von Leistungen nach dem BuT-paket bei der beitragserhebenden Stelle der Stadt Moers für das 

jeweilige Kind erfolgen. 

Sofern die Ansprüche nach den in Satz 1 benannten Vorschriften nicht geltend gemacht werden bzw. die Bewilli-

gung von Leistungen nach dem BuT-paket der beitragserhebenden Stelle der Stadt Moers nicht nachgewiesen 

wird, ist das Essensgeld von den Eltern oder Ihnen gleichgestellten Personen in voller Höhe zu entrichten. 

(2) Haben Eltern oder Ihnen gleichgestellte Personen keinen Anspruch auf Leistungen nach dem BuT-paket, verfügen 

aber über ein vergleichbar geringes Einkommen, kann eine Leistung nach dem Härtefallfonds "Alle Kinder Essen 

mit" des Landes Nordrhein Westfalen beantragt werden. Dieser Antrag ist bis zum 01.09. eines Jahres für das lau-

fende Schul-/Kindergartenjahr bei der Stadt Moers zu stellen. 

Bei Bewilligung werden die Eltern für den entsprechenden Zeitraum von der Zahlung des Essensgeldes befreit. 

§ 12 

Inkrafttreten/Außerkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.08.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für den 

Bereich der Kindertagesbetreuung (Kindertageseinrichtungen, Offene Ganztagsschulen im Primarbereich und Tages-

pflege) der Stadt Moers in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.10.2023 außer Kraft. 

Moers, den 08.04.2024 

gez. 

Fleischhauer 

Bürgermeister 
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Anlagen zu §§ 7, 8 und 10 der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen 

nach dem KiBiz und im Rahmen der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich sowie für die Betreuung in 

Kindertagespflege der Stadt Moers sowie für die Erhebung von Essensgeld für Kindertageseinrichtungen 

und Offenen Ganztagsschulen 

Es gelten die folgenden Beitragstabellen: 

Anlage 1 

Beitragstabelle Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen (KiBiz) und Offenen Ganztagsschulen im Prim-

arbereich 

Beitrags-

stufe 

Jahresbrutto-

einkommen bis 

Kinder im Alter von unter 3 Jah-

ren 

Kinder im Alter von 3 Jahren und 

älter 
OGS 

25 Std. 35 Std. 45 Std. 25 Std. 35 Std. 45 Std. 

0 18.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
1 25.000,00 € 44,00 € 57,00 € 75,00 € 26,00 € 29,50 € 48,00 € 20,00 € 

2 30.000,00 € 80,00 € 97,00 € 140,00 € 44,00 € 48,50 € 82,00 € 33,00 € 

3 37.000,00 € 116,00 € 137,00 € 160,00 € 50,00 € 51,00 € 87,00 € 44,00 € 

4 50.000,00 € 152,00 € 177,00 € 235,00 € 72,00 € 82,00 € 135,00 € 69,00 € 

5 61.000,00 € 188,00 € 217,00 € 335,00 € 115,00 € 132,00 € 215,00 € 113,00 € 
6 70.000,00 € 235,20 € 269,90 € 399,00 € 160,70 € 182,70 € 304,50 € 130,00 € 
7 80.000,00 € 273,00 € 311,90 € 430,50 € 180,60 € 204,80 € 325,50 € 148,00 € 
8 100.000,00 € 310,80 € 353,90 € 462,00 € 199,50 € 225,80 € 357,00 € 160,00 € 
9 > 100.000,00 € 365,20 € 414,70 € 517,00 € 225,50 € 258,50 € 407,00 € 185,00 € 

Der Elternbeitrag für die Hortplätze entspricht dem Beitrag für Kinder im Alter von 3 Jahren und älter in 

einer 35 Stunden Betreuung. 

Anlage 2 

Beitragstabelle Kindertagespflege 

Bei-

trags-

stufe 

Jahresbrut-

toeinkom-

men 

bis 

Betreuungsstunden pro Woche 

bis 

10 ab 11 ab 16 ab 21 ab 26 ab 31 ab 36 ab 41 ab 46 

0 18.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
1 25.000 € 8,00 € 15,30 € 22,60 € 29,90 € 37,20 € 44,50 € 53,75 € 63,00 € 72,25 € 

2 30.000 € 10,50 € 19,90 € 31,30 € 42,70 € 54,10 € 65,50 € 81,25 € 97,00 € 112,75 € 
3 37.000 € 13,00 € 24,40 € 35,80 € 47,20 € 58,60 € 70,00 € 99,50 € 129,00 € 158,50 € 
4 50.000 € 21,00 € 36,20 € 51,40 € 66,60 € 81,80 € 97,00 € 128,00 € 159,00 € 190,00 € 
5 61.000 € 32,00 € 55,00 € 78,00 € 101,00 € 124,00 € 147,00 € 196,50 € 246,00 € 295,50 € 
6 70.000 € 44,10 € 75,00 € 105,80 € 136,70 € 167,60 € 198,50 € 267,20 € 336,00 € 404,80 € 
7 80.000 € 54,60 € 87,80 € 121,00 € 154,10 € 187,30 € 220,50 € 297,20 € 373,80 € 450,50 € 
8 100.000 € 65,10 € 100,40 € 135,70 € 170,90 € 206,20 € 241,50 € 326,00 € 410,60 € 488,30 € 
9 > 100.000 € 79,20 € 118,40 € 157,50 € 196,70 € 235,80 € 275,00 € 371,80 € 468,60 € 511,50 € 
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